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B e a n t w 0 r tun g 

der parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten Böhacker, 
Dolinschek, Mag.Haupt an den Herrn Bundesminister für 

Arbeit und Soziales, betreffend Zuschüsse für 
Zahnbehandlungen (Nr.6919/J). 

Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständlichen 

Anfrage ersichtlichen Fragen führe ich folgendes aus: 

Zur Frage 1: 

Nach Mitteilung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger würde der Mehraufwand der Krankenver

sicherungsträger bei einer Aufstockung der Zuschüsse zu den Kosten 

eines Zahnersatzes auf mindestens die Hälfte des vorn Zahnbehandler 

verlangten Betrages im Jahr ca. zwei bis drei Milliarden Schilling 
betragen. 

Zur Frage 2: 

Es ist nicht richtig, daß in meinem Ressort die ersatzlose 

Streichung der Zuschüsse für Zahnbehandlungen erwogen wird. Es 

werden daher auch keine gesetzlichen Änderungen in diesem Bereich 

vorbereitet. 
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Zur Frage 3: 

Gemäß § 84 Abs.1 ASVG können die Versicherungsträger einen 

Unterstützungsfonds anlegen. Nach § 84 Abs.6 ASVG können die Mit

tel des Unterstützungsfonds in besonders berücksichtigungswürdigen 

Fällen, insbesondere in Berücksichtigung der Familien-, Einkom

mens- und Vermögensverhältnisse des zu Unterstützenden, für Unter
stützungen nach Maßgabe der hiefür vom Vorstand zu erlassenden 

Richtlinien verwendet werden. Von derartigen Leistungen werden 

folglich jedenfalls solche Personengruppen ausgeschlossen, auf 

welche diese Kriterien nicht zutreffen. 

Bei einer Zuwendung aus Mitteln des Unterstützungsfonds han

delt es sich somit um eine freiwillige Leistung des Versicherungs
trägers, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Sowohl die Erlassung 
der für ihre Gewährung maßgeblichen Richtlinien als auch die Ent

scheidung in jedem konkreten Einzelfall ist Aufgabe der Selbstver

waltung des jeweiligen Versicherungsträgers. Hiebei hat dieser 

auch auf seine eigene finanzielle Leistungsfähigkeit Bedacht zu 

nehmen. 

Zur Frage 4: 

Zahnbehandlung ist gemäß § 153 ASVG nach Maßgabe der Satzung 

. zu gewähren, stellt also eine Pflichtleistung der Krankenversiche

rung dar, die in der Satzung des jeweiligen Krankenversicherungs

trägers näher zu regeln ist. Nach dem Gesetz kommen als Leistungen 

der Zahnbehandlung chirurgische und konservierende Zahnbehandlung 
sowie Kieferregulierungen, soweit sie zur Verhütung von schweren 

Gesundheitsschädigungen oder zur Beseitigung von berufsstörenden 

Verunstaltungen notwendig sind, in Betracht. 

Hinsichtlich des Zahnersatzes bestimmt das Gesetz, daß für 

den unentbehrlichen Zahnersatz eine Kostenbeteiligung des Versi

cherten vorgesehen werden kann. Weiters können zu den Kosten des 

Zahnersatzes anstelle der Sachleistung auch Zuschüsse geleistet 

werden. Die Konkretisierung des Anspruches auf Zahnersatz ist der 
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Satzung des Krankenversicherungsträgers überlassen. Aus der Vor

gabe des Gesetzes ist jedoch abzuleiten, daß die Erbringung des 

unentbehrlichen Zahnersatzes - allenfalls unter satzungsmäßig 

festgelegter Kostenbeteiligung des Anspruchsberechtigten - eine 

Pflichtleistung der Krankenversicherung darstellt, sofern sie aus

reichend und zweckmäßig ist, jedoch das Maß des Notwendigen nicht 

überschreitet. 

Zur Verwirklichung des auch in diesem Bereich geltenden Sach

leistungsprinzipes trägt das Gesetz den Trägern der Sozialver

sicherung auf, mit den Interessenvertretungen der jeweiligen 

Leistungserbringer privatrechtliche Verträge (Gesamtverträge) ab

zuschließen. Eine vertragliche Regelung zwischen dem Hauptverband 

der österreichischen Sozialversicherungsträger für alle Träger der 

Krankenversicherung der Unselbständigen und den' Zahnbehandlern be

steht lediglich für Zahnprothesen und deren Reparatur, konkret für 

Kunststoffprothesen, Metallgerüstprothesen, Verblend-Metall-Kera

mikkronen an Klammerzähnen und Voll-Metallkronen an Klammerzähnen. 

Die hiefür in den Satzungen der Krankenversicherungsträger vorge

sehenen Zuzahlungen der Versicherten orientieren sich an den ver

einbarten (und damit von vornherein bekannten) Tarifsätzen und be

wegen sich durchwegs in zumutbarer Höhe. 

Hinsichtlich weiterer Leistungen des Zahnersatzes - wie 

Stiftzähnen, Kronen und Brücken - konnte zwischen den Vertrags

partnern keine Einigung über deren Aufnahme in den Katalog der 

Vertragsleistungen erzielt werden. Hier konnte offenbar kein Ein

vernehmen über die entsprechenden Tarife hergestellt werden, zumal 

die Träger der Krankenversicherung auf ihre finanzielle Leistungs

fähigkeit und den gesetzlichen Auftrag zur Ausgabenbeschränkung 

Bedacht zu nehmen haben. Eine Zurverfügungstellung dieser Leistun

gen als Sachleistung der Krankenversicherung ist daher nicht 

möglich, Die von den Zahnbehandlern für diese Leistungen in Rech

nung gestellten Beträge stellen somit Privathonorare dar, die hin

sichtlich ihrer Höhe keiner gesetzlichen oder vertraglichen Be

schränkung unterliegen, Es ist daher verständlich, daß die Kran

kenversicherungsträger die Höhe der satzungsmäßig festgelegten 

Kostenzuschüsse für aUßervertragliche Leistungen nicht an der Höhe 
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dieser Privathonorare messen können, da diese Honorare nicht von 

vornherein absehbar und in keiner Weise beeinflußbar sind. Die 

Krankenversicherungsträger sind jedoch bestrebt, in Fällen der 

medizinischen Sinnhaftigkeit eines aUßervertraglichen Zahnersatzes 

die finanzielle Belastung des Anspruchsberechtigten durch frei

willige Leistungen aus dem Unterstützungsfonds zu mildern. 

Zur Frage 5: 

Hiezu möchte ich darauf hinweisen, daß Gegenstand einer par

lamentarischen Anfrage nur eine Angelegenheit der Vollziehung aus 

dem Zuständigkeitsbereich des befragten Bundesministers sein kann. 

Weiters unterliegen dem Interpellationsrecht nur Vorgänge im Zu
sammenhang mit der Amtstätigkeit des Bundesministers. Ich erachte 
daher Fragen nach meinen persönlichen Befürchtungen schon grund
sätzlich als vom Anfragerecht der Abgeordneten zum Nationalrat 

nicht umfaßt, weshalb ich von der Beantwortung dieser Frage Ab

stand nehme. 

Im übrigen möchte ich in diesem Zusammenhang auf meine Ant
wort zu den Fragen 2 und 4 verweisen. 

Zur Frage 6: 

Zur Beantwortung dieser Frage stehen weder dem Hauptverband 

der österreichischen Sozialversicherungsträger noch mir Daten zur 
Verfügung. 

Im übrigen stelle ich dazu fest, daß die Beurteilung von Ver
dienstausfällen der Zahnärzte nicht in meinen Zuständigkeitsbe
reich fällt. 

Zur Frage 7: 

Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus meinen Aus

führungen zu den Fragen 1 und 4 der gegenständlichen parlamenta
rischen Anfrage. 
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Zur Frage 8: 

Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus der beiliegen

den, von der Salzburger G~bietskrankenkasse zur Verfügung gestell
ten Tabelle. 

Der Bundesmi ister: 
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11- 1 tt.3.20 der Beilagen zu den Stenografischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

Nro 6f13fJJ 

~99~ 001- ~ 2 
ANFRAGE 

der Abgeordneten Böhacker, Dolinschek, Hag. Haupt 
an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betreffend Zuschüsse für Zahnbehandlungen 

In einem Artikel der Salzburger "Kronenzeitung" vom 7. Juni 1994 wurde unter dem Titel 
"Zahnarzt-Zuschüsse nicht mehr sicher!" berichtet, daß die schon jetzt sehr niedrigen Zuschüs
se der Krankenversicherungsträger bei Zahnbehandlungen in Zukunft nach Plänen des Bundes
ministers für Arbeit und Soziales gänzlich wegfallen sollen. Als Begründung wurde angeführt, 
daß eine Entscheidung der Höchstrichter festgestellt habe, 20 % seien zuwenig, um als 
ZuschuB eingestuft zu werden. Eine Aufstockung der Zuschüsse auf mindestens die Hälfte der 
Kosten könne aber von den Krankenversicherungsträgem nicht finanziert werden. 

Für die betroffenen Sozial versicherten bedeutet die Umsetzung eines derartigen Vorhabens 
eine finanzielle Mehrbelastung, weil nur noch bei sozialem Notstand Leistungen aus dem 
Unterstützungsfonds möglich wären. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an den Herrn Bundes
minister für Arbeit und Soziales die nachstehende 

All'lIfrage: 

1. Welche finanziellen Konsequenzen hättc dic·erwähntc Entscheidung für die Kranken
versicherungsträger? 

2. Ist es richtig, daB deshalb im BMAS die ersatzlose Streichung der Zuschüsse für . 
Zahnbehandlungen erwogen wird? 
Wenn ja, welche· gesetzlichen Änderungen werden derzeit vorbereitet und welche 
Auswirkungen wird dies auf die Ansprüche der Sozialversicherten und die Kosten für 
die Krankenversicherungsträger (österreichweit und für die GKK Salzburg) haben? 

3. Nach welchen Kriterien sollen in Zukunft Zahlungen aus dem Unterstützungsfonds für 
Zahnbehandlungen geleistet werden? Welche Personengruppen werden von derartigen 
Leistungen jedenfalls ausgeschlossen sein? 
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4. Wie rechtfertigen Sie die Tatsache, daß die Sozialversicherten einerseits zu Beiträgen 
verpflichtet werden, andererseits aber für eine notwendige Zahnbehandlung allenfalls 
nur noch bei sozialem Notstand Zahlungen aus dem Unterstützungsfonds erhalten 
sollen? 

5. Befürchten Sie nicht, daß bei Wegfall der Zuschüsse viele medizinische notwendige 
Zahlbehandlungen aus finanziellen Gründen unterbleiben bzw. im wesentlich billiger 
arbeitenden Ausland durchgeführt werden? 

6. Welcher Anteil an Zahnbehandlungen wird derzeit im Ausland, vor allem in Ungarn, 
durchgeführt? 
Wie hat sich diese Quote in den letzten fünf Jahren entwickelt? 
Wie hoch schätzen Sie daher die jährlichen Verdienstausfälle für Österreichs Zahnärzte 
.und Dentisten? 

7. Warum wird nicht der Entscheidung gefolgt und die Zuschüsse auf zumindest 50 % 
der Kosten erhöht? 
Wie hoch schätzen Sie die Mehrkosten bei der Umsetzung des höchstgerichtlichen 
Urteils österreichweit und für die GKK Salzburg? 

8. Wie hoch waren die Zahlungen für Zahnbehandlungen der Salzburger GKK in den 
letzten zehn Jahren? 

Wien, den 120 Juli 1994 

fpclO7\aszahnb.böh 17694 
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